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Als Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen ist es mir ein persönli-
ches Anliegen, dass die hohe Qualität der medizinischen Versorgung weiter-
hin für alle Wienerinnen und Wiener erhalten bleibt und – wenn notwendig –  
noch verbessert wird. Deshalb ist es mein vorrangiges Ziel, die Rahmenbe-
dingungen für diesen hohen Standard auch in der Zukunft sicherzustellen. 
Da demographische Entwicklung und medizinischer Fortschritt einer immer 
stärkeren Dynamik unterliegen, muss das Gesundheitssystem durch 
zukunftsorientierte und umfassende Investitionen kontinuierlich an die sich 
ändernden Umstände angepasst werden. Neben der laufenden Finanzierung 
der Wiener Fondskrankenanstalten sorgt der Wiener Gesundheitsfonds durch 

die Förderung der dafür notwendigen Investitionen für die Erhaltung, die Verbesserung und den Ausbau 
der medizinischen Infrastruktur in Wien.

2015 wurden durch den Wiener Gesundheitsfonds mehr als 30 Investitionsvorhaben, welche sowohl bau-
liche Maßnahmen als auch medizinisch-technische Großgeräte betreffen, mit Zuschüssen in der Höhe 
von 70 Millionen Euro gefördert. Dazu gehören exemplarisch die Vergrößerung der Intensivstation und 
Errichtung eines Zentral-OP im Hanusch-Krankenhaus, das Zentrum für vernetzte Medizin im 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien, die Errichtung eines zusätzlichen Tagesklinik-OP im 
Herz-Jesu Krankenhaus sowie der Neubau der Psychiatrie in der Krankenanstalt Rudolfstiftung. Im St.-
Anna-Kinderspital wurden die Anschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes sowie die dafür 
notwendigen baulichen Veränderungen unterstützt. Im Allgemeinen Krankenhaus konnte die Errichtung 
einer biplanen Angiographieanlage gefördert werden.

Die Anzahl der in den Fonds-Krankenanstalten behandelten Patientinnen und Patienten ist im Jahr 2015 
um mehr als 2.000 gestiegen und liegt 2015 gesamt bei 577.000 Patientinnen und Patienten. Sowohl die 
Anzahl der Belagstage als auch die Anzahl der Pflegetage ist im Vergleich zum Jahr 2014 gesunken. Da-
mit setzen sich die Trends aus den vergangenen Jahren weiter fort. Die durchschnittliche Auslastung der 
Wiener Fondskrankenanstalten beträgt 2015 ähnlich wie in den letzten Jahren 84 Prozent.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wiener Gesundheitseinrichtungen, die mit ihrem Einsatz  
einen maßgeblichen Beitrag zum Funktionieren des Gesundheitssystems in Wien leisten, möchte ich 
herzlich danken.

Ihre 

Sandra Frauenberger
Amtsführende Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen
Vorsitzende der Wiener Gesundheitsplattform
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Vorworte  



Die Umstellung der stationären Abrechnung auf eine leistungsorientierte 
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) führte in den Wiener Spitälern zu tief-
greifenden Änderungen der Behandlungsabläufe und Strukturen. Diese Ver-
änderungen mit der Absicht einer Dämpfung des Zuwachses bei den Ge-
sundheitsausgaben sind das ausdrückliche und noch immer bestimmende 
gesundheitspolitische Ziel. 
Das LKF-System hat sich in den rund 20 Jahren seit seiner Einführung im 
Jahr 1997 systembestimmend etabliert, können dadurch doch unterschiedli-
che Behandlungsfälle hinsichtlich ihres medizinischen Schweregrades und 
ihres ökonomischen Aufwandes mit einer nie zuvor gekannten Genauigkeit 
bewertet werden.

Das LKF-System ist aber inzwischen so komplex geworden, dass man sich längere Zeit mit ihm befassen 
muss, um seine innere Struktur und Logik zu verstehen. Vor einfachen Betrachtungsweisen oder vor-
schnellen Urteilen sei ausdrücklich gewarnt! 

So versucht dieser Bericht denn auch einen Spagat. Einerseits soll ein umfassender Einblick in die leis-
tungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung in Wien gegeben werden, wobei den Schwerpunkt die fi-
nanzielle Gebarung sowie die LKF-Datenauswertungen des WGF bilden. Andererseits wird aus der Ab-
rechnungsperspektive heraus ein Gesamtbild des in Wien gewachsenen komplexen Spitalwesens und so-
mit eines bedeutenden Teils des Wiener Gesundheitswesens gezeichnet. Die wichtigsten Entwicklungen 
und Zusammenhänge stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. 

Der Tätigkeitsbericht 2015 bietet somit einer interessierten Öffentlichkeit in den verschiedenen Ab-
schnitten – jeweils komprimiert – eine Fülle von Informationen, die sonst nur verstreut vorliegen und oft 
schwer zugänglich sind. Der Bericht will zugleich Nachschlagewerk sein, insbesondere für diejenigen, 
die sich aus beruflichen oder privaten Gründen vorab über Teilaspekte des Wiener Gesundheitswesens 
und die leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung informieren möchten. 
Deshalb wollen die diversen Ausarbeitungen nicht nur ausschließlich für Spezialisten verständlich sein, 
sondern legen jeweils Wert auf eine Darstellung im Gesamtzusammenhang des Wiener Spitalsssystems.
Auf ausführliche LKF-Modellbeschreibungen wurde dabei weitgehend verzichtet. Diese können der Ho-
mepage des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen (BMGF) unter www.bmgf.gv.at entnommen 
werden. 

Besonderer Dank gilt abschließend allen SystempartnerInnen und AkteurInnen im Wiener Spitals- und 
Gesundheitswesen. Ein herzlicher Dank gilt auch den MitarbeiterInnen der Geschftsstelle des Wiener 
Gesundheitsfonds und der Sozialversicherungstrger fr die wichtige Zusammenarbeit.

Richard Gauss
Geschäftsführer Wiener Gesundheitsfonds
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Zu den Aufgaben des WGF zählen insbesondere 
(vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung ei-
nes Wiener Gesundheitsfonds – Wiener Gesund-
heitsfonds-Gesetz 2013, LGBl. Nr. 42/2013, und die 
§§ 4 Abs. 7, 18 Abs. 3 und 5, 25 Abs. 2 und 56 Abs. 2 
Wiener Krankenanstaltengesetz – Wr. KAG idgF):

>die Abgeltung von Leistungen der Krankenan-
stalten für Personen, für die ein Träger der ge-
setzlichen Krankenversicherung leistungs-
pflichtig ist,

>die Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse 
an die Träger der Fondskrankenanstalten,

>die Adaptierung des vom Bund entwickelten 
leistungsorientierten Krankenanstaltenfi-
nanzierungssystems (LKF-Modell),

>die Einrichtung und Weiterentwicklung einer in-
tegrativen partnerschaftlichen Zielsteuerung-
Gesundheit insbesondere für die Struktur und 
Organisation der Gesundheitsversorgung unter 
Einbeziehung der Sozialversicherung als gleich-
berechtigten Partner in Wien, ausgehend von 
den vertraglichen Festlegungen auf Bundesebe-
ne (Bundes-Zielsteuerungsvertrag), durch Lan-
des-Zielsteuerungsverträge,

>die Mitwirkung bei der Umsetzung und 
Kontrolle der Einhaltung von Qualitätsvorgaben 
für die Erbringung von intra- und extramuralen 
Gesundheitsleistungen,

>die Darstellung des Budgetrahmens für die öf-
fentlichen Ausgaben im intra- und extramuralen 
Bereich,

>die Abstimmung der Inhalte sowie allfälliger An-
passungen, Wartungen und Weiterentwicklun-
gen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit 
Wien (Detailplanung zur Zielsteuerung-Gesund-
heit, zur integrierten Gesundheitsstrukturpla-
nung und zum Österreichischen Strukturplan 
Gesundheit) bzw. von Kapazitätsfestlegungen 

für die Erbringung von Gesundheitsleistungen 
in allen Sektoren des Gesundheitswesens, wobei 
die Qualitätsvorgaben zu berücksichtigen sind,

> die Umsetzung von Modellen zur sektorenüber-
greifenden Finanzierung des ambulanten Be-
reichs sowie Umsetzung von leistungsorientier-
ten Vergütungssystemen,

> das Nahtstellenmanagement zwischen den ver-
schiedenen Sektoren des Gesundheitswesens,

> die Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das 
Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- 
und Kommunikationstechnologien (wie ELGA, 
eCard, Telehealth, Telecare) auf Landesebene,

> die Stärkung der Gesundheitsförderung,

> die Gewährung von Zuschüssen zu krankenhaus-
entlastenden Maßnahmen,

> die Information über die Ressourcenplanung im 
Pflegebereich,

> sonstige Aufgaben, die dem Wiener Gesundheits-
fonds durch das Land Wien übertragen werden,

> die Evaluierung der von der Wiener Gesund-
heitsplattform auf Landesebene wahrgenomme-
nen Aufgaben,

> die (Weiter-)Entwicklung der Gesundheitsziele 
(inklusive Strategien zur Umsetzung),

> die Handhabung des Sanktionsmechanismus auf 
Landesebene gemäß Art. 40 der Vereinbarung ge-
mäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens. Dieser um-
fasst die Beschlussfassung über Maßnahmen ge-
gen die Krankenanstaltenträger bei maßgebli-
chen Verstößen gegen 

»die Vorgaben des Wiener Krankenanstalten-
plans,

»Melde- und Dokumentationspflichten sowie 
verbindliche Vorgaben im Zusammenhang mit 
der Qualität,
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» die ordnungsgemäße Leistungscodierung und 
Abrechnung im Rahmen des leistungsorien-
tierten Krankenanstaltenfinanzierungssys-
tems,

» die widmungsgemäße Verwendung von Fonds-
mitteln,

>die Mitwirkung in behördlichen Verfahren zur 
Erteilung von Errichtungsbewilligungen für 
Krankenanstalten und zur Verleihung des Öf-
fentlichkeitsrechtes in Fragen des Bedarfes,

>die Mitwirkung in Fragen der Rechtsbeziehun-
gen zwischen Trägern von Krankenanstalten und 
dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger bzw. den Trägern der sozia-
len Krankenversicherung,

>Leistung eines Beitrages von 50 vH des Betriebs-
abganges von öffentlichen Krankenanstalten, de-
ren Rechtsträger nicht die Stadt Wien ist und 
die Zahlungen aus dem Wiener Gesundheits-
fonds erhalten,

>die Erstellung von Voranschlägen und Rech-
nungsabschlüssen sowie

>die wirtschaftliche Aufsicht über Krankenan-
stalten, die Beiträge zum Betriebsabgang oder 
zum Errichtungsaufwand oder sonstige Zahlun-
gen durch den WGF oder das Land Wien erhal-
ten.

" 

Gemäß dem Gesetz über die Errichtung eines Wie-
ner Gesundheitsfonds (Wiener Gesundheitsfonds-
Gesetz 2013) sind die Organe des WGF die Wiener 
Gesundheitsplattform und die Wiener Zielsteue-
rungskommission. Auf Vorschlag der Vorsitzenden 
der Wiener Gesundheitsplattform wurde der Ge-
schäftsführer des Gesundheitsfonds von der Lan-
desregierung bestellt. Zur Unterstützung des Ge-
schäftsführers wurde beim Amt der Landesregie-
rung eine Geschäftsstelle eingerichtet.

#! 

Die Geschäftsstelle des Wiener Gesundheitsfonds 
ist organisatorisch bei der Abteilung Gesundheits- 
und Sozialplanung (MA 24) angesiedelt.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind gemäß § 8 
der Geschäftsordnung für die Wiener Gesundheits-
plattform:

> die Unterstützung der Geschäftsführung bei der 
Abwicklung der laufenden Geschäfte, insbeson-
dere die Durchführung des zur Erfüllung der 
Aufgaben der Wiener Gesundheitsplattform not-
wendigen Schriftverkehrs,

> die Protokollführung in den Sitzungen der Wie-
ner Gesundheitsplattform,

> die Erstellung von Schriftstücken, die im Namen 
der Wiener Gesundheitsplattform ausgefertigt 
werden,

> die Vorbereitung der Sitzungen der Wiener Ge-
sundheitsplattform sowie

> alle Aufgaben, die nicht ausdrücklich der Wiener 
Gesundheitsplattform oder der/dem Vorsitzen-
den obliegen.

 !

Der Wiener Gesundheitsplattform gehören unter 
anderem die für das Krankenanstaltenwesen in 
Wien zuständige Stadträtin (als Vorsitzende), die 
amtsführende Stadträtin für die Finanzverwaltung 
und die für Personalangelegenheiten in Wien zu-
ständige amtsführende Stadträtin an. Weiters ent-
senden die Sozialversicherung, die wahlwerbenden 
Parteien aus dem Kreis der Abgeordneten zum 
Landtag, der Bund, die Ärztekammer für Wien, der 
Landesamtsdirektor und weitere Organisationen 
Mitglieder in die Wiener Gesundheitsplattform. 
Diese bestand 2015 aus 32 Mitgliedern.

$!!%&'(
 !)

In der Wiener Gesundheitsplattform erfolgen Be-
schlüsse zu Angelegenheiten des Wiener Gesund-
heitsfonds als Fonds sowie zu allgemeinen gesund-
heitspolitischen Belangen.
Angelegenheiten des Wiener Gesundheitsfonds als 
Fonds sind insbesondere:
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>Landesspezifische Ausformung des in Wien gel-
tenden leistungsorientierten Krankenanstalten-
finanzierungssystems; Abgeltung von Leistun-
gen der Fondskrankenanstalten; Umsetzung von 
leistungsorientierten Vergütungssystemen; 
Gewährung von Zuschüssen für Projekte, Pla-
nungen und krankenhausentlastende Maßnah-
men,

>Voranschlag und Rechnungsabschluss des WGF,

>Richtlinien für die Zuerkennung von Leistungen 
aus Fondsmitteln,

>Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse,

>Handhabung des Sanktionsmechanismus.

Allgemeine gesundheitspolitische Belange sind 
insbesondere:

>Entwicklung der Gesundheitsziele (inklusive 
Strategien zur Umsetzung) auf Landesebene,

>Grundsätze der Umsetzung von Qualitätsvorga-
ben für die Erbringung von intra- und extramu-
ralen Gesundheitsleistungen,

>Grundsätze der Umsetzung von Vorgaben zum 
Nahtstellenmanagement,

>Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das Ge-
sundheitswesen maßgeblichen Informations- 
und Kommunikationstechnologien auf Landes-
ebene,

>Umsetzung von Projekten zur Gesundheitsförde-
rung,

>Evaluierung der von der Gesundheitsplattform 
auf Landesebene wahrgenommenen Aufgaben.

Informationen und Konsultationen erfolgen in der 
Wiener Gesundheitsplattform zu Belangen der 
Ressourcenplanung im Pflegebereich und zu den 
Festlegungen der Wiener Zielsteuerungskommissi-
on.

*!+
 !,
-./0

Im Jahr 2015 fand eine Sitzung der Wiener Ge-
sundheitsplattform statt. Darüber hinaus wurden 
schriftliche Abstimmungen im Rahmen von Um-
laufbeschlüssen vorgenommen.

-/& !
-.&1#-./02

Die 21. Sitzung der Wiener Gesundheitsplattform 
fand am 20. März 2015 statt und umfasste folgen-
de Themen im Rahmen der Tagesordnung:

a) Angelegenheiten des Wiener Gesundheitsfonds 
als Fonds

1. Mitteilung über die Entsendung von neuen Mit-
gliedern in die Wiener Gesundheitsplattform

2. Protokoll der 20. Sitzung der Wiener Gesund-
heitsplattform vom 31. Oktober 2014

3. Beschlussfassung über den Voranschlag für das 
Jahr 2015

4. Beschlussfassung über die Abgeltung von sta-
tionären Leistungen im Jahr 2015

5. Beschlussfassung über die Abgeltung von am-
bulanten Leistungen im Jahr 2015

6. Beschlussfassung über die Gewährung von Zu-
schüssen für Projekte, Planungen und 
krankenhausentlastende Maßnahmen (Struktur-
mittel)

7. Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse 
2013 des WGF und des WGFF

8. Vorläufige Festlegung von Intensiveinheiten, 
von medizinischen Einzelleistungen zur Ab-
rechnung nach dem Tagesklinikmodell sowie 
sonstigen speziellen Funktionseinrichtungen 
nach dem bundesweiten LKF-Modell 2015

9. Bericht über die statistischen Auswertungen 
auf Grundlage der WGF-relevanten Monats-
daten der Fondskrankenanstalten für das Jahr 
2014

8
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10. Bericht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle

11. Allfälliges

b) Allgemeine gesundheitspolitische Belange

1. Bericht über die 6. Sitzung der Wiener Ziel-
steuerungskommission

2. Bericht über die im 2. Halbjahr 2014 im Um-
laufweg durchgeführte Befassung des Aus-
schusses der Wiener Gesundheitsplattform, der 
sich mit Anzeigen zur Gründung von Gruppen-
praxen nach dem Ärztegesetz oder Zahnärztege-
setz befasst

3. Allfälliges

*!-./0

Punkt 1: Beschlussfassung über die Genehmigung 
der Voranschläge 2015 von neun nicht-städtischen 
Fondskrankenanstalten

Punkt 2: Beschlussfassung über die nachträgliche 
Gewährung von Investitionszuschüssen für 2014

*!1-./0

Punkt 1: Beschlussfassung über die Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses 2013 des Evangeli-
schen Krankenhauses Wien

Punkt 2: Beschlussfassung über die Genehmigung 
des Voranschlages 2015 des Evangelischen 
Krankenhauses Wien

*!,-./0

Beschlussfassung über die Genehmigung des Tä-
tigkeitsberichtes 2013 des Wiener Gesundheits-
fonds

*!-./0

Beschlussfassung über die Genehmigung der Rech-
nungsabschlüsse 2014 von neun nicht-städtischen 
Fondskrankenanstalten

*!"3-./0

Punkt 1: Beschlussfassung über die Gewährung 
von Zuschüssen für Projekte, Planungen und 
krankenhausentlastende Maßnahmen (Struktur-
mittel)

Punkt 2: Bericht über die Plausibilitätsprüfung der 
LKF-Daten des Jahres 2014

Punkt 3: Endgültige Festlegung von Intensiveinhei-
ten, von medizinischen Einzelleistungen zur Ab-
rechnung nach dem Tagesklinikmodell sowie sons-
tigen speziellen Funktionseinheiten nach dem 
bundesweiten LKF-Modell 2015

Punkt 4: Beschlussfassung über die Gewährung 
von Investitionszuschüssen für 2015

Punkt 5: Beschlussfassung über die Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses 2014 des Hanusch-
Krankenhauses

Punkt 6: Bericht über die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle
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Gemäß § 16 der Geschäftsordnung der Wiener Ge-
sundheitsplattform kann die Wiener Gesundheits-
plattform zur Beratung einzelner Angelegenheiten 
und zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen 
Aufgaben Ausschüsse einrichten.

Seit dem Jahr 2011 ist ein solcher Ausschuss, näm-
lich der Ausschuss der Wiener Gesundheitsplatt-
form, der sich mit Anzeigen zur Gründung von 
Gruppenpraxen nach dem Ärztegesetz oder Zahn-
ärztegesetz befasst, eingerichtet.

 !7
+
89
6#!

!

Der Ausschuss befasst sich mit den an den Landes-
hauptmann gerichteten schriftlichen Anzeigen ge-
mäß § 52b Abs. 1 Z 2 lit. a iVm § 52 b Abs. 2 Ärzte-
gesetz bzw. § 26a Abs. 1 Z 2 lit. a iVm § 26a Abs. 2 
Zahnärztegesetz zur Gründung von Gruppenpra-
xen. Der Ausschuss hat sich innerhalb von vier Wo-
chen mit der Anzeige im Rahmen einer Sitzung 
oder im Umlaufwege zu befassen. Über jede erfolg-

te Befassung mit einer schriftlichen Anzeige zur 
Gründung einer Gruppenpraxis ist der Wiener Ge-
sundheitsplattform zu berichten.

6

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus einem 
Mitglied, welches von der oder dem Vorsitzenden 
der Wiener Gesundheitsplattform entsandt wird, 
einem Mitglied, welches von der Wiener Gebiets-
krankenkasse als Mitglied der Wiener Gesund-
heitsplattform gem. § 5 Abs. 1 Z 2 Wiener Gesund-
heitsfonds-Gesetz entsandt wird, einem Mitglied, 
welches von der Ärztekammer für Wien als Mit-
glied der Wiener Gesundheitsplattform gem. § 5 
Abs. 1 Z 5 Wiener Gesundheitsfonds-Gesetz ent-
sandt wird, und einem Mitglied, welches von der 
Zahnärztekammer für Wien entsandt wird, zu-
sammen. Für jedes Mitglied ist von den Entsen-
dungsbefugten ein Ersatzmitglied namhaft zu ma-
chen.



Der Ausschuss hat im Jahr 2015 nicht getagt, im 
Jänner, Mai, August und November 2015 wurden 
Umlaufbefassungen vorgenommen. Insgesamt 
wurden 2015 sieben Anzeigen zur Gründung von 
Gruppenpraxen behandelt.

Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ausschusses der Wiener Gesundheitsplattform, der sich mit den 
Anzeigen zur Gründung von Gruppenpraxen nach dem Ärztegesetz oder Zahnärztegesetz befasst:
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>Beratung des Entwurfes für den Landes-Ziel-
steuerungsvertrag und einvernehmliche Emp-
fehlung zur Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien der sozialen Krankenversicherung 
und des Landes,

>Koordination, Abstimmungen und Festlegungen 
aller aus dem Landes-Zielsteuerungsvertrag in-
klusive Finanzrahmenvertrag resultierenden 
Aufgaben,

>Jahresarbeitsprogramme für Maßnahmen auf 
Landesebene zur konkreten Umsetzung des Lan-
des-Zielsteuerungsvertrags,

>Mitwirkung am bundesweiten Monitoring und 
Behandlung des Monitoringberichts,

>Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsme-
chanismus,

>Umsetzung

» der Regelungen für vertragliche und gemein-
sam von Sozialversicherung und Ländern zu 
verantwortende sektorenübergreifende Fi-
nanzierungs- und Verrechnungsmechanismen 
auf Landesebene (zum Beispiel Spitalsambu-
lanzen, Gruppenpraxen und niedergelassene 
Fachärztinnen und Fachärzte, tagesklinische 
Versorgung, innovative Versorgungsformen 
usw.),

» von vereinbarten innovativen Modellen zur 
sektorenübergreifenden Finanzierung des am-
bulanten Bereichs.

>Angelegenheiten des Regionalen Strukturplanes 
Gesundheit Wien,

>Angelegenheiten der Großgeräte intra- und ex-
tramural,

>Strategie zur Gesundheitsförderung,

>Entscheidung über die Verwendung der Mittel 
aus dem Wiener Gesundheitsförderungsfonds,

> Mitwirkung bei der Umsetzung von Qualitäts-
vorgaben für die Erbringung von intra- und ex-
tramuralen Gesundheitsleistungen,

> Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmana-
gement,

> Evaluierung der von der Wiener Zielsteuerungs-
kommission wahrgenommenen Aufgaben. In der 
Wiener Zielsteuerungskommission erfolgt eine 
wechselseitige und rechtzeitige Information und 
Konsultation über Festlegungen zu wesentlichen 
operativen und finanziellen Angelegenheiten der 
Leistungserbringung im Gesundheitswesen von 
Land und Sozialversicherung.

1 
63

Der Wiener Zielsteuerungskommission gehören die 
Kurie des Landes mit fünf VertreterInnen, die Kurie 
der Träger der Sozialversicherung mit fünf Vertre-
terInnen sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Bundes an. Bei der Vertretung der Sozialver-
sicherung ist auf die Wahrung der aus der 
Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten. 
Der Kurie des Landes gehören die für das Kranken-
anstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende 
Stadträtin oder der für das Krankenanstaltenwe-
sen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat an. 
Daneben werden drei VertreterInnen des Landes 
von der für das Krankenanstaltenwesen in Wien 
zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem 
für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständi-
gen amtsführenden Stadtrat entsandt, eine Vertre-
terin oder ein Vertreter wird von der amtsführen-
den Stadträtin oder dem amtsführenden Stadtrat 
für die Finanzverwaltung entsandt.

Die Mitglieder der Kurie des Landes im Jahr 2015 
waren:

> Amtsführende Stadträtin für Gesundheit, Sozia-
les und Generationen Mag.a Sonja Wehsely (Vor-
sitzende),

> Mag.a Dr.in Anna Bender-Säbelkampf, BA von der 
amtsführenden Stadträtin für die Finanzverwal-
tung entsandt,

12



Der Wiener Gesundheitsfonds  

>SR Mag. Richard Gauss, Bereichsleiter für Fi-
nanzmanagement in der Geschäftsgruppe Ge-
sundheit und Soziales,

>Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Ge-
sundheitsförderung – WiG,

>Peter Hacker, Geschäftsführer des Fonds Sozia-
les Wien.

Die Mitglieder der Kurie der Sozialversicherung im 
Jahr 2015 waren:

>WGKK Obfrau Mag.a Ingrid Reischl (Vorsitzen-
de),

>WGKK Obfrau Stellvertreter Dr. Paulus Stuller,

>WGKK Obfrau Stellvertreter Manfred Anderle,

>WGKK Generaldirektor Mag. Ing. Erich Sulzba-
cher,

>Mag. Hartmut Schneider, BVA.

Der Vertreter des Bundes im Jahr 2015 war:

>SC Dr. Clemens Auer, BMGF.

 
63,-./0:

7. Sitzung am 29. März 2015,

8. Sitzung am 23. Juni 2015,

9. Sitzung am 22. September 2015,

10. Sitzung am 18. Dezember 2015.

Die Wiener Zielsteuerungskommission hat den Be-
richt über die Bearbeitung des Landesjahresar-
beitsprogrammes 2014 beschlossen und die Abar-
beitung des Landesjahresarbeitsprogrammes 2015 
mit entsprechenden Beschlüssen ermöglicht. 

6!-./0
*+!:

Primärversorgungszentren PHC Medizin Mariahilf, 
PHC Wien 22 beim SMZ Ost, Schmerzzentrum mit 
multimodalem Therapieangebot, Jahresprojekt- 
und Zahlungsplan 2015 des Wiener Gesundheits-
förderungsfonds, Pilotprojekt „Weiterentwicklung 
der Medizinischen Hauskrankenpflege“, Wissens-
management im Umgang mit Menschen mit Behin-
derung, Diabetes II Therapie aktiv, Monitoring der 
präoperativen Diagnostik, Polypharmazie, Telefon- 
und webbasiertes Beratungsservice (TEWEB) und 
Geburtsinfostelle. Die Arbeiten zum Landesjahres-
arbeitsprogramm 2016 wurden in einem gemeinsa-
men Prozess zwischen Vertreterinnen und Vertre-
tern des Landes und der Sozialversicherung geleis-
tet. Dieses wurde in Anlehnung an das Bundesjah-
resarbeitsproramm 2016 und unter Beachtung der 
Vorgaben des Landeszielsteuerungsvertrags erar-
beitet. 

Das Jahresarbeitsprogramm 2016 wurde von der 
Wiener Zielsteuerungskommission angenommen.

13
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Für alle österreichischen landesfondsfinanzierten 
Krankenanstalten hat das jährliche LKF-Modell 
Gültigkeit. Die Bundesgesundheitskommission hat 
in ihrer Sitzung am 30. Juni 2014 die Änderung des 
bundesweiten Modells der leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung und seiner Grund-
lagen für das Jahr 2015 beschlossen. Im LKF-
Modell 2015 wurden notwendige routinemäßige 
Wartungsmaßnahmen durchgeführt.

5;1-./0!!
 3:

>Vorschläge für neue Leistungen, Textänderungen 
und Streichungen im Leistungskatalog sowie 
auch im Fall von stationären Aufenthalten ver-
pflichtend zu erfassende ambulante Leistungen 

>Wartung der nach dem Tagesklinikmodell abre-
chenbaren Leistungen 

>Neue und geänderte Fallpauschalen durch Ände-
rungen im Leistungskatalog 

>Aktualisierung der Belagsdauerwerte und Ände-
rungen von Fallpauschalen aufgrund von Anpas-
sungen der Belagsdauer und der durchschnittli-
chen Tageskomponente 

>Änderungen in der Dokumentation

>Pseudonymisierte Datenmeldung

>Vorschau auf die umfassende LKF-Weiterent-
wicklung im Modell 2016

Nähere Informationen zu den jeweils aktuellen 
LKF-Modellen finden sich auf der Homepage des 
BMGF unter http://www.bmgf.gv.at/

14
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Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung  

 33

Im Jahr 2015 wurden 21 Wiener Krankenanstalten 
über den WGF teilfinanziert. Von diesen Kranken-
anstalten wurden zehn von der Stadt Wien, acht 
von Ordensgemeinschaften (bzw. Betriebsgesell-
schaften) sowie je eine von der St. Anna Kinderspi-
tal GmbH, der Wiener Gebietskrankenkasse und 

der Evangelisches Krankenhaus Wien gemeinnützi-
ge Betriebsgesellschaft m.b.H. geführt. Das St.-
Anna-Kinderspital ist an das Allgemeine Kranken-
haus der Stadt Wien affiliiert, weshalb es wie in 
den vergangenen Jahren in den folgenden Statisti-
ken den städtischen Spitälern zugerechnet wird.
Die Errichtung des Krankenhauses Nord durch die 
Stadt Wien wurde fortgeführt.

 

Rechtsträger der Krankenanstalten
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Im Jahr 2015 standen in den Wiener Fonds-
krankenanstalten 9.696 tatsächlich aufgestellte 

Betten (t-Betten) zur Behandlung stationärer Pati-
entInnen zur Verfügung. Diese Betten waren von 
insgesamt 577.311 PatientInnen für die Dauer von 
3.388.587 Pflegetagen belegt. Als sozialversicherte 
PatientInnen wurden 565.393 PatientInnen mit 
3.327.700 Pflegetagen über den WGF abgerechnet.

Kennzahlen nach Krankenanstaltengruppen
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Leistungen und Finanzen  

3
Über den WGF wurden im Jahr 2015 1.775.070.301 
Punkte für sozialversicherte PatientInnen (inkl. 
Krankenfürsorgeanstalten) abgerechnet. Aufgrund 
der besonderen Versorgungsfunktion des Allgemei-
nen Krankenhauses der Stadt Wien (AKH) als 
Zentralkrankenanstalt und des an das AKH affili-
ierten St.-Anna-Kinderspitals berechnen sich die 
Abrechnungspunkte seit dem Wiener LKF-Modell 
ab 2011 unter Anwendung eines Faktors von 1,17.

Der Punktedurchschnitt 2015 pro Pflegetag betrug 
533 Abrechnungspunkte, wobei das St.-Anna-Kin-
derspital (mit 825 Punkten pro Pflegetag), das AKH 
(mit 781 Punkten pro Pflegetag) und das St.-Josef-
Krankenhaus (mit 628 Punkten pro Pflegetag) die 
höchsten Werte aufwiesen. Im Vergleich dazu be-
trug der Punktedurchschnitt in den Wiener Or-
densspitälern 513 Abrechnungspunkte pro Pflege-
tag.

Aufteilung der Abrechnungspunkte
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Im Jahr 2015 waren von insgesamt 577.311 Patien-
tInnen 124.249 nicht aus Wien, davon allein 99.975 

aus Niederösterreich. Der Anteil an GastpatientIn-
nen in den Wiener Fondskrankenanstalten betrug 
21,52 Prozent.

Verteilung der GastpatientInnen und der Wiener PatientInnen in den Wiener Fonds-KA
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Aus den nachfolgenden Tabellen ist ersichtlich, 
dass 22,99 Prozent aller Abrechnungspunkte für 

Nicht-Wiener PatientInnen zur Verrechnung ge-
bracht werden.

Sozialversicherte GastpatientInnen - Kennzahlen

D =  $  => 
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Besonders hohe Anteile an GastpatientInnen wei-
sen das Evangelische Krankenhaus Wien (37,21 
Prozent aller bzw. 36,73 Prozent der abrechnungs-
relevanten Fälle) und das Orthopädische Spital 
Speising (35,54 Prozent aller bzw. 35,35 Prozent 

der abrechnungsrelevanten Fälle) auf. Die Tabelle 
auf Seite 21 zeigt die Verteilung der (sozialversich-
erten) PatientInnen der einzelnen Wiener Fonds-
krankenanstalten nach Wohnsitz.

Anteil GastpatientInnen gesamt
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Anteil der sozialversicherten GastpatientInnen nach Wohnsitz
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53

=
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verände-
rungen gegenüber den Vorjahren im Bereich der 
stationären Aufnahmen.

Entwicklung der stationären Aufnahmen (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)
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$
Bei den Belagstagen sind bei allen Krankenanstalt-
engruppen Reduzierungen gegenüber dem Vorjahr 

eingetreten: Städtische Krankenanstalten 3,22 Pro-
zent, Ordensspitäler 0,45 Prozent, Evangelisches 
Krankenhaus Wien 3,30 Prozent und Hanusch-
Krankenhaus 1,04 Prozent.

Entwicklung der Belagstage
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$
Die Anzahl der Belagstage ist in den Wiener Fonds-
krankenanstalten im Jahr 2015 mit 2.785.399 ge-
genüber dem Jahr 2014 (2.861.394 Belagstage) um 
2,7 Prozent gesunken.
Durch die gleichzeitige Zunahme der Anzahl der 
stationären PatientInnen kam es statistisch zu ei-

ner Verkürzung der durchschnittlichen Verweildau-
er von stationär behandelten PatientInnen: Nach 
einer Reduzierung der durchschnittlichen Belags-
dauer von 5,14 Belagstagen im Jahr 2013 auf 4,98 
Belagstage im Jahr 2014 ist diese im Jahr 2015 
weiter auf 4,82 Belagstage gesunken.

Entwicklung der durchschnittlichen Belagsdauer (in Tagen)
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F
2015 waren von 577.311 (2014: 574.762) PatientIn-
nen in den Wiener Fondskrankenanstalten 195.456 
(2014: 188.761) sogenannte „Null-TagespatientIn-

nen“, das heißt, sie wiesen zwar einen Pflegetag, je-
doch keinen Belagstag (=Mitternachtsstand) auf. 
Gegenüber dem Jahr 2014 ist eine Steigerung im 
Ausmaß von 3,6 Prozent zu verzeichnen.

Null-TagespatientInnen
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Im Gesamtdurchschnitt hat sich der Auslastungs-
grad im Jahr 2015 gegenüber 2014 um 0,78 Pro-
zentpunkte reduziert.

Bei der Untergliederung nach Krankenanstalten-
gruppen zeigt sich, dass Reduzierungen bei den 
Städtischen Krankenanstalten mit 0,74 Prozent-

punkten, bei den Ordensspitälern mit 1,18 Prozent-
punkten und beim Evangelischen Krankenhaus 
Wien mit 2,24 Prozentpunkten zu verzeichnen sind. 
Eine Steigerung ist beim Hanusch-Krankenhaus 
mit 1,13 Prozentpunkten eingetreten. Ab dem Jahre 
2011 sind in dieser Berechnung auch die Null-
TagespatientInnen aufgenommen; es gelangt die 
Berechnungsformel des Bundes zur Anwendung.

Durchschnittliche Auslastung (in Prozent)
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Die Anzahl der tatsächlichen Betten hat sich beim 
Evangelischen Krankenhaus Wien zu 2014 nicht 
geändert. Bei den Städtischen Krankenanstalten 

fand eine Reduzierung der tatsächlichen Betten 
um 2,09 Prozent statt, beim Hanusch-Krankenhaus 
(0,25 Prozent) und bei den Ordensspitälern (1,21 
Prozent) sind Steigerungen zu beobachten.

Entwicklung der t-Betten
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Gegenüber dem Jahr 2014 hat sich die Bettenan-
zahl bei den Städtischen Krankenanstalten (1,8 
Prozent) und beim Hanusch-Krankenhaus (16,21 

Prozent) reduziert. Bei den Ordensspitälern ergibt 
sich eine minimale Erhöhung (0,11 Prozent) und 
beim Evangelischen Krankenhaus Wien ist keine 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr eingetreten.

Entwicklung der s-Betten
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Die Erträge des WGF beliefen sich nach Abschluss 
des Rechnungsjahres unter Einbeziehung aller 
überjährigen Zahlungen für das Jahr 2015 auf 
2.967.718.466,03 Euro und lagen somit höher als 
laut Voranschlag erwartet (2,830 Mrd. Euro).

Die Mittelaufbringung des WGF im Jahr 2015 er-
folgte überwiegend durch Beiträge der Bundesge-
sundheitsagentur, des Bundes sowie der Länder 

und Gemeinden und der Träger der Sozialversiche-
rung aufgrund der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG, mit der die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
über die Organisation und Finanzierung des Ge-
sundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, geändert 
wurde. Aufgrund des niedrigen Tabaksteuerauf-
kommens und bedingt durch die hohen Vorwegab-
züge flossen keine Mittel aus diesem Titel ein. Be-
rücksichtigt sind auch die Abgangsmittel der Wr. 
Fondskrankenanstalten in Höhe von 961.506.795,33 
Euro, die bis auf die Steuerungssondertopfmittel 
(SST) 1 (87 Mio. Euro) budgetneutral dargestellt 
sind.
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Zusätzlich zu den jährlichen Pauschalbeträgen 
leisten die Sozialversicherungsträger gemäß Art. 
21 Abs. 6 Z 5 der geltenden 15a B-VG-Vereinbarung 
einen Betrag in der Höhe des variablen Finanzvo-
lumens an die Landesgesundheitsfonds, das sich 
aufgrund der am 31. Dezember 1996 bestehenden 
Rechtslage bezüglich der in den Sozialversiche-
rungsgesetzen vorgesehenen Kostenbeiträge (Kos-
tenanteile) im stationären Bereich ergeben hätte. 
Kostenbeiträge (Kostenanteile) für (bei) Anstalts-
pflege werden von den Trägern der Krankenanstal-
ten im Namen der Träger der Sozialversicherung 
für die Landesgesundheitsfonds eingehoben und 
gemäß Art. 21 Abs. 6 Z 2 der geltenden 15a B-VG-
Vereinbarung entsprechend valorisiert.

Die als Mittel des WGF zu wertenden Kostenbei-
träge für Angehörige gemäß § 447f Abs. 7 ASVG be-
liefen sich im Jahr 2015 auf 4.328.640,00 Euro. Die 
anteiligen Kostenbeiträge für stationäre Fälle ge-
mäß § 46a Abs. 1 Wr. KAG 1987 idgF betrugen 
2.383.421,55 Euro. Die Kostenanteile/-beiträge und 
Selbstbehalte beliefen sich 2015 insgesamt auf 
6.712.061,55 Euro.

J
§ 332 ASVG bestimmt, dass falls Personen, denen 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
Leistungen zustehen oder für die als Angehörige 
gemäß § 123 leg. cit. Leistungen zu gewähren sind, 
den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Ver-
sicherungsfall erwachsen ist, aufgrund anderer ge-
setzlicher Vorschriften beanspruchen können, der 
Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit 
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übergeht, als dieser Leistungen zu erbringen hat. 
Der Anspruch umfasst auch die Aufwendungen des 
Landesgesundheitsfonds, die nach § 148 Z 2 leg. 
cit. von der Krankenanstalt in Rechnung gestellt 
werden. Der Versicherungsträger hat dem Landes-
gesundheitsfonds jenen Teil der Regresseinnah-
men, der nicht durch Mittel der Sozialversicherung 
gemäß § 447f Abs. 1 leg. cit. gedeckt ist, abzüglich 
eines anteilsmäßigen Verwaltungskostenersatzes 
für die Geltendmachung, zu überweisen. 

Im Jahr 2015 wurden Regresse mit einem Forde-
rungsvolumen hinsichtlich des WGF-Anteils von 
2.262.079,46 Euro bearbeitet und den Sozialver-
sicherungsträgern mitgeteilt. Unter Berücksichti-
gung der offenen Forderungen aus den Vorjahren 
(3.824.118,86 Euro) und der im Jahr 2015 erfolgten 
Abstattung (2.104.307,01 Euro) inkl. der Ab-
schreibungen (246.070,21 Euro) bestanden per 
31.12.2015 offene Regressforderungen von 
3.981.891,31 Euro. 

6
Gemäß Art. 45 der geltenden 15a B-VG-Vereinba-
rung sind für die Erbringung von Leistungen der 
Krankenanstalten an ausschließlich gegenüber ei-
nem österreichischen Träger aufgrund von zwi-
schen-staatlichen Übereinkommen oder überstaat-
lichem Recht über soziale Sicherheit anspruchsbe-
rechtigten Patientinnen und Patienten die Landes-
gesundheitsfonds zuständig. Die Erstattung der 
von den Landesgesundheitsfonds aufgewendeten 
Beträge ist entsprechend den in den zwischen-

staatlichen Übereinkommen oder dem überstaatli-
chen Recht vorgesehenen Erstattungsverfahren ge-
genüber den zuständigen ausländischen Trägern 
im Wege der örtlich in Betracht kommenden Ge-
bietskrankenkassen geltend zu machen.

Im Jahr 2015 wurden vom WGF Forderungen in 
Höhe von insgesamt 34.300.388,42 Euro an aus-
ländische Sozialversicherungsträger gerichtet. Den 
o f fe n e n Fo r d e r u n g e n d e r Vo r j a h r e vo n 
103.973.575,79 Euro steht die Abstattung in Höhe 
von 35.046.300,71 Euro (für 2015 und die Vorjahre) 
inkl. der Abschreibungen in Höhe von 46.918,34 
Euro gegenüber. Per 31.12.2015 bestanden offene 
Forderungen gegenüber ausländischen Sozialver-
sicherungsträgern in Höhe von 103.232.208,65 
Euro (inkl. 4.545,15 Euro Verzugszinsen).

6#K4K
>J+3
Durch kurzfristige Veranlagung der dem WGF zu-
geflossenen Mittel sowie aufgrund der zur Vor-
schreibung gelangten Zinsen für rückzuzahlende, 
nicht widmungsgemäß verwendete Investitionszu-
schüsse konnten Zinserträge in Höhe von 
384.821,05 Euro erzielt werden. Die sonstigen Ein-
nahmen – entstanden aus der Rückerstattung von 
nicht widmungsgemäß verwendeten Investitions-
zuschüssen und von Zahlungen für stationäre Leis-
tungen – beliefen sich insgesamt auf 1.178.821,96 
Euro. Die Auflösung von Rücklagen aus 2014 lautet 
a u f 3.861.674,35 Euro und die Auflösung von 
Rückstellungen auf 107.730.615,10 Euro.
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Die Gesamtaufwendungen des Jahres 2015 im Aus-
maß von 2.967.718.466,03 Euro setzen sich aus 
dem Verwaltungsaufwand, Abschreibungen und 
Wertberichtigungen, sonstigen Aufwendungen, 

Rücklagenzuführung, Rückstellungen, Aufwendun-
gen nach dem GSBG sowie den Aufwendungen für 
die Krankenanstalten für die stationären, halbsta-
tionären, tagesklinischen und ambulanten Behand-
lungen, den Investitionsförderungen, den Struktur-
mitteln und den Abgangsmitteln der Wr. Fonds-
krankenanstalten zusammen. 

Aufteilung der Mittel nach Krankenanstaltengruppen
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Die Differenz zwischen den Gesamtaufwendungen 
des WGF und jenen Mitteln, die für die stationären, 
halbstationären, tagesklinischen und ambulanten 
Behandlungen, für die Investitionsförderung sowie 
für die SST 2 und den Betriebsabgang aufgewendet 
wurden, erklärt sich wie folgt:

Die Aufwendungen nach dem Gesundheits- und So-
zialbereich-Beihilfengesetz betragen 238,614 Mio. 
Euro. 3,587 Mio. Euro gelangten für Strukturmittel 
zur Auszahlung. Die restlichen Abgangsmittel der 
Wr. Fondskrankenanstalten sind mit 481,567 Mio. 
Euro ausgewiesen.

Im Jahr 2015 wurden 3,530 Mio. Euro einer Rück-
lage zugeführt. Die im Rahmen der Regressabwick-

lung und der zwischenstaatlichen Abrechnungen 
in Rechnung gestellten offenen Beträge sowie vor-
erst einzelnen Fällen nicht zuordenbare Akonto-
zahlungen wurden im Rechnungsabschluss 2015 
auf der Aufwandseite unter „Zuführung Rückstel-
lungen“ zusammengefasst (107,159 Mio. Euro). 

Weitere 0,305 Mio. Euro basieren auf Abschreibun-
gen und Wertberichtigungen für teilweise oder zur 
Gänze uneinbringliche Forderungen sowie auf 
sonstigen Aufwendungen (inkl. Rundungsdifferen-
zen).

Die restlichen rd. 2,501 Mio. Euro entfielen auf die 
Kosten der Geschäftsstelle.

;#! $#4

&"& (6LLLBF,L(

)& F((GIF,IH

$ "%#

32



Leistungen und Finanzen  

 !J!
% )

Gemäß LGBl. für Wien Nr. 41/2013 vom 28. Oktober 
2013 wurde im WGF ab dem Jahr 2013 zur Stär-
kung der Gesundheitsförderung und Prävention 
ein Sondervermögen mit eigenem Verrechnungs-

kreis als sogenannter „Wiener Gesundheitsförde-
rungsfonds“ ohne Rechtspersönlichkeit eingerich-
tet. Die im Voranschlag 2015 für den WGFF dotier-
ten Mittel in Höhe von 3.028.090,00 Euro und die 
erwirtschafteten Zinserträge in Höhe von 9.637,98 
Euro (Gesamtbetrag somit 3.037.727,98 Euro) ge-
langten nach den Vorgaben der Richtlinien zur 
Gänze zur Auszahlung.
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Detaillierte Aufteilung der Mittel auf die Krankenanstalten (alle Angaben in Euro)
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Gemäß den Richtlinien des Wiener Gesundheits-
fonds können für Neu-, Zu- und Umbauten in 
Krankenanstalten bzw. die Anschaffung von medi-
zinisch-technischen Großgeräten sowie von Funk-
tionsgeräten unter Berücksichtigung der gesamten 
Versorgungskapazität Investitionszuschüsse durch 
den WGF gewährt werden.

Für 2015 wurden insgesamt 27 Anträge auf 
Gewährung von Investitionszuschüssen mit einer 
Gesamtbezuschussung von 96.215.521 Euro geneh-
migt. 

Aufgrund der Höhe des Gesamtinvestitionsvolu-
mens sind insbesondere die mehrjährigen Projekte 
Teilneubau des SMZ Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spi-
tals mit Gottfried von Preyer’schem Kinderspital 
und Neubau Krankenhaus Nord hervorzuheben. 

Für die Vorhaben Univ. Klinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde; BT 61, Ebene 8; Umbau Pädiatri-
sche Kardiologie des Allgemeinen Krankenhauses, 
Pav. 29; Ebene C - Süd; Errichtung einer Akutdia-
lyse mit integrierter nephrologischer Bettenstati-
on des Wilhelminenspitals, Anschaffung eines 
Magnetresonanz-Tomographiegerätes und  
Adaptierung eines Teilbereiches der bildgebenden 
Diagnostik, Pflegetrakt 1. OG; Interne Stationen,  
Umwandlung eines 4-Bettzimmers in zwei 2-Bett-
zimmer inkl. Maßnahmen zur Raumkühlung und 
Pflegetrakt EG; Station 4B, Umwandlung eines 4-
Bettzimmers in zwei 2-Bettzimmer inkl. Maßnah-
men zur Raumkühlung des St.-Anna-Kinderspi-
t a l s , Zentrum für vernetzte Medizin d e s 
Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern 
Wien, Masterplanung Herz-Jesu, Zu- und Umbau 

Hartmannspital; Masterplan, Errichtung einer Ab-
teilung für Akutgeriatrie und Remobilisation und  
Errichtung eines Eingangsbereiches und Anbau-
ten im KH St. Elisabeth des Krankenhauses St. Eli-
sabeth, Erweiterung des operativen Bereiches des 
Orthopädischen Spitals Speising sowie Zu- und 
Umbau KH Göttlicher Heiland wurde wegen deren 
Priorität eine 80-prozentige, für die Projekte Ver-
größerung der Intensivstation und Errichtung ei-
nes Zentral-OP und Zubau Bettentrakt Rosenhof 
des Hanusch-Krankenhauses eine 85-prozentige 
und für das Projekt Erweiterung und Umbau St.-
Josef-KH; Masterplan Teil 1 eine 95-prozentige Be-
zuschussung genehmigt.

Unter den mit dem Normprozentsatz von 40 Pro-
zent gemäß den Richtlinien des WGF geförderten 
Projekten finden sich u. a. folgende bauliche Maß-
nahmen:

> Neubau der Psychiatrie in der Krankenanstalt 
Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis 
Frauenklinik, der in Entsprechung der Vorgabe 
der Psychiatriereform aufgrund der Übersied-
lung der 5. Psychiatrischen Abteilung des Otto-
Wagner-Spitals zur Anpassung an den regiona-
len Bedarf vorgenommen wird

> Verlegung der 3. Med. Abt., der Intensivstation 
und der Dialysestation sowie damit verbunde-
ne Anpassung der baulichen und technischen 
Infrastruktur im Pav. 5a im Krankenhaus Hiet-
zing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel

> Errichtung einer Tuberkulose- und Infektions-
station im Pav. Severin im SMZ Baumgartner 
Höhe – Otto-Wagner-Spital

Darüber hinaus wurden Investitionszuschüsse für 
die Anschaffung von medizinisch-technischen 
Großgeräten gewährt.
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1 

Das Kernteam der Geschäftsstelle des Wiener Ge-
sundheitsfonds bestand im Jahr 2015 aus folgen-
den Personen:

BL Mag. Richard Gauss, SR
Geschäftsführer des WGF 

 !
RegRin Brigitte Schlesinger, OARin

Gruppenleiterin

Wolfgang Aringer
Dzemile Bislimi
Peter Cerny
Herta Koch
Patrick Panjikaran
Tünde Patay, BSc MSc
Stefan Schmidt
Mag. Gerald Sirlinger

6

Mag.a Susanne Guld, MBA
Gruppenleiterin

Mag.a Martina Böhsner
Tanja Fruhmann, MA
Mag.a Edda Hafner
Selen Kadak-Güngör, MPH
Mag.a Claudia Lethmayer


;3
<
Mag.a Monika Stumpf-Fekete, MA, OMRin

Gruppenleiterin

Mag. Dionyssios Kastrinakis, BA MA
Mag.a Dipl.-Ing.in Ulrike Pailer
Dr.in Andrea Schweinhammer

;6
Dr. Otto Rafetseder

Darüber hinaus wird der Wiener Gesundheitsfonds
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere in
den Themenfeldern Zielsteuerung und Gesund-
heitsplanung, Berichterstattung und Sozialpla-
nung, Gesundheitsdaten und strategische Kranken-
anstaltenfinanzierung, IKT, Qualitäts- und Risiko-
management und E-Health sowie in administrati-
ven Belangen von MitarbeiterInnen aus anderen 
Organisationseinheiten der Magistratsabteilung 24 
unterstützt:


Mag.a Sonja Baranyai

;7N#3
4D
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kainz

*+
(inklusive Personalagenden):
Michael Fibi
Karin Hoffmann
Andrea Huber
Sonja Huber
Sonja Kammerer
Cornelia Oetl

 !#
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